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Vorwort

Der Trust wurde lange Zeit als ein mit tragenden Grundsätzen des civil law un-
vereinbares Rechtsinstitut angesehen. Die Prinzipien des numerus clausus der 
dinglichen Rechte und der Unteilbarkeit des Eigentums sowie die Grundsätze 
des Publizitätsrechts wurden als unüberwindbare Hindernisse für die Anerken-
nung des Trusts angesehen. Anstoß zu einer Neuausrichtung dieser Grundein-
stellung gab das in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verabschie-
dete „Haager Übereinkommen über das auf Trusts anwendbare Recht und über 
ihre Anerkennung“. Italien hat als erstes Land mit einer civil law-Rechtsord-
nung dieses Übereinkommen unterzeichnet und ratifiziert und damit seine 
Pflicht begründet, den Trust „anzuerkennen“. Der Beitritt zum Haager Überein-
kommen erfolgte auf Seiten Italiens ohne Vorbereitungen des nationalen Rechts 
auf die Aufnahme dieses in vielfacher Hinsicht fremden Rechtsinstituts. Ent-
sprechend hoch war und ist der Widerstand gegen die Anerkennung des Trusts, 
insbesondere in der italienischen Lehre. Die vorliegende Arbeit zeigt anhand 
einer differenzierten system- und länderübergreifenden Analyse des englischen, 
deutschen und italienischen Rechtssystems auf, dass eine Anerkennung des 
Trusts auch in einem Rechtssystem mit civil law-Tradition möglich ist. Die Ar-
beit greift damit ein hoch aktuelles Thema mit erheblicher Praxisrelevanz auf.

Die Arbeit entstand im Zeitraum Juni 2012 bis September 2016. Sie wurde 
im Wintersemester 2016/2017 der Ludwig-Maximilians-Universität München 
vorgelegt und im Sommersemester 2017 als Dissertation angenommen. Recht-
sprechung und Literatur wurden im Wesentlichen bis Oktober 2017 berück-
sichtigt.

Mein Dank gilt zuallererst meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Peter Kind-
ler, der mich auf das Thema aufmerksam gemacht und mich während der ge-
samten Zeit meiner Promotion zu jeder Zeit unterstützt hat. Ein besonderer 
Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. Michael Lehmann für die zügige Anfertigung 
des Zweitgutachtens. Danken möchte ich darüber hinaus dem Max-Planck-In-
stitut für ausländisches und internationales Privatrecht für die Aufnahme mei-
ner Arbeit in die Schriftenreihe der „Studien zum ausländischen und interna-
tionalen Privatrecht“.

Meine grenzenlose Dankbarkeit gilt jedoch meiner Familie und meinen 
Freunden, die mich in den letzten Jahren unterstützt und motiviert haben. Jeder 
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re Euer aller Zuspruch und die Bewunderung, die Ihr mich habt spüren lassen, 
haben mir immer wieder den nötigen Antrieb gegeben. Mein größter Dank gilt 
indessen meinen Eltern und meinen Brüdern. Ohne ihre großzügige sowie lie-
bevolle Unterstützung und ihren bedingungslosen Beistand wäre die Arbeit in 
ihrer jetzigen Form nicht entstanden. Ihnen ist meine Arbeit gewidmet.

München, April 2018  Leonie-Pascale Neu
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Vorbemerkung

§ 1 Anlass, Gang und Ziel der Untersuchung

A. Anlass

Anlass und Gegenstand der Arbeit sind die Entwicklungen, die sich in den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten im Trustrecht, insbesondere in Italien, vollzogen 
haben. Der Trust ist auf den internationalen Finanzmärkten ein fast omnipräsen-
tes Institut.1 Während er im angloamerikanischen Rechtsraum von jeher weit 
verbreitet ist, wurde er hingegen in anderen Jurisdiktionen nur unter Widerstand 
und mit Schwierigkeiten angenommen.2 In den Rechtsordnungen des civil law 
konnte sich der Trust zunächst nicht durchsetzen. Zu groß waren die Vorbehal-
te gegenüber diesem ganz eigene Eigenschaften aufweisenden Rechtsinstitut, 
das als mit Prinzipien des civil law unvereinbar eingestuft wurde. Als zentrale 
Hindernisse für die Übernahme des Trusts wurden insbesondere der Grundsatz 
des absoluten und unteilbaren Eigentums, der numerus clausus der dinglichen 
Rechte, das (Pflicht-)Erbrecht sowie Anforderungen im Rahmen des Publizi-
tätsrechts angesehen.

Folge für die Anerkennung des Trusts war eine Zweiteilung zwischen com-
mon law- und civil law-Rechtsordnungen. Dies führte zu rechtlichen Proble-
men, wenn ein Trust mit einer civil law-Rechtsordnung in Berührung kam. Oft-
mals ergab sich daraus, dass ein nach seinem Heimatrecht wirksam errichteter 
Trust in anderen (Nicht-Trust-)Rechtsordnungen einem anderen Recht unter-
stellt wurde, gar nicht erst anerkannt und/oder in nationale Rechtsinstitute um-
gedeutet wurde. Im Ergebnis entstand eine erhebliche Rechtsunsicherheit im 
Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des Trusts.

Diese von Rechtsunsicherheit geprägte Rechtslage zwang die Rechtsordnun-
gen des civil law, sich mit dem Trust auseinanderzusetzen. Zunächst erfolgte 
jedoch eine nur zaghafte Auseinandersetzung. Die ersten den Trust erwähnen-
den Konventionen enthielten lediglich vereinzelte Bezugnahmen auf den Trust, 
ohne jedoch eine wirkliche Regelung zentraler Probleme zu schaffen. Das 1968 
abgeschlossene EuGVÜ enthielt in seinem Art. 5 Nr. 6 eine Regelung für die 

1 Wolff, Trusts, in: Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Erbrecht und Vermögensnachfolge, 
S. 1312.

2 Wolff, in: Gruber/Kalss/Müller/Schauer, S. 1312.
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Zuständigkeit der Gerichte in Trustsachen. Die Haager Konvention über das auf 
die Vertretung anwendbare Recht nimmt in seinem Art. 3 b) Bezug auf Trusts, 
ebenso wie das Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anwendbare Recht vom 19. Juni 1980 in Art. 1 II lit. g.

In Zeiten von Globalisierung und zunehmender wirtschaftlicher Verflech-
tung nahmen Sachverhalte mit Trustrechtsbezug weiter zu. Das law of trusts 
und die mit ihm verbundenen Fragen und Probleme gewannen auch in den civil 
law-Rechtsordnungen weiter an Bedeutung. Ein signifikanteres, über verein-
zelte Randhinweise hinausgehendes gesetzgeberisches Tätigwerden wurde er-
forderlich. In verschiedenen Anläufen wurde versucht, sich dem Thema „Trust“ 
anzunähern. 1999 wurde in Den Haag eine Konferenz über die von einer inter-
nationalen Expertengruppe ausgearbeiteten Principles of European Trust Law 
abgehalten. Diese Prinzipien bauten auf den von der Haager Konferenz in den 
Jahren 1980 bis 1984 zum Trust ausgearbeiteten Erkenntnissen auf und sollten 
den einzelnen an einem Beitritt zur Haager Trust-Konvention oder am Erlass 
eines eigenen Trustrechts interessierten Staaten das Verständnis und den Um-
gang mit dem noch skeptisch beäugten Rechtsinstitut des Trusts erleichtern.3 
Seitens der Teilnehmer wurde mehrheitlich das Bedürfnis nach einer Trustrege-
lung in Kontinentaleuropa ausgesprochen.4 Im Jahr 2003 stellte die Europäi-
sche Kommission sodann einen Aktionsplan zur Ausarbeitung eines gemein-
samen Referenzrahmens (Common Frame of Reference − CFR) mit dem Ziel 
auf, die Kohärenz des Europäischen Vertragsrechts zu verbessern. Auf Grund-
lage eines dreijährigen Forschungsprojekts wurde ein Team von Wissenschaft-
lern beauftragt, einen Entwurf für diesen Referenzrahmen zu erarbeiten (Draft 
Common Frame of Reference – DCFR). Buch X dieses Entwurfes befasste sich 
ausführlich mit dem Trust und beinhaltet den Entwurf eines kodifizierten Trust-
rechts.5 Ein verbindliches Trustrecht konnte indes nicht erarbeitet werden. Die 
eben genannten Normtexte entbehren jeglicher Bindungswirkung, sodass ihnen 
letztendlich lediglich eine Indizwirkung im Umgang mit Trusts zukommt. Alle-
mal liefern sie jedoch interessante Anhaltspunkte für eine Analyse der Entwick-
lung des Verständnisses des Rechtsinstituts des Trusts.

Als erstes Regelungsgebilde, das den Trust tatsächlich ins Zentrum rückte, 
muss das Haager „Übereinkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht 
und über ihre Anerkennung“ (HTrÜ)6 aus dem Jahr 1985 angesehen wer- 

3 Siehe hierzu vertiefend Hayton/Kortmann/Verhagen, Principles of European Trust Law, 
S. 11 f.

4 Becker, Grundsätze europäischen Trust- und Treuhandrechts, ZEuP 2000, S. 162 (164).
5 Die Qualität dieses Entwurfes ist indes sehr umstritten. Siehe hierzu Braun, Trusts in the 

Draft Common Frame of Reference: the „best solution for Europe“?, C. L. J. 2011, S. 327 ff.
6 Bei dieser Abkürzung handelt es sich um keine offizielle, sondern um eine durch die Ver-

fasserin selbst entwickelte Abkürzung. In der Schweiz wird das Haager Trust-Übereinkommen 
als „HTÜ“ abgekürzt; diese Abkürzung wird im deutschen Rechtskreis jedoch für das Haager 
Testamentsformübereinkommen verwendet und stand somit nicht mehr zur Verfügung.
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den.7 Die Konvention sollte dem eben dargelegten Problem der Rechtsunsicher-
heit entgegenwirken und die Verbreitung und Akzeptanz des Trusts steigern. 
Der Erlass von Normen des internationalen Privatrechts sollte einheitliche Kri-
terien zur Anerkennung des Trusts und zur Bestimmung des auf ihn anwend-
baren Rechts liefern und so mehr Rechtssicherheit schaffen. Eine endgültige 
und vollumfängliche Lösung konnte jedoch auch mit dem HTrÜ nicht erreicht 
werden, insbesondere, weil einige Staaten die Unterzeichnung bzw. Ratifizie-
rung der Konvention aufgrund nationaler Interessen und Bedenken nicht vor-
nahmen. Während Italien als erstes Land mit einer civil law-Rechtsordnung die 
Konvention unterzeichnete und ratifizierte, sah z. B. Deutschland von einer Un-
terzeichnung ab. Dies führte zur (fortdauernden) Spaltung in der rechtlichen 
Behandlung des Trusts.

Im Wesentlichen kann von einer Dreiteilung der Rechtsordnungen im eu-
ropäischen Kontext gesprochen werden. Die erste Gruppe stellen jene Länder 
dar, deren Rechtsordnungen den Trust „von Haus aus“ kennen, also insbeson-
dere die Rechtsordnungen des common law, allen voran England.8 Die zweite 
Gruppe umfasst die Länder, die sich durch die Ratifizierung des Haager Trust-
Übereinkommens zur Anerkennung des Trusts verpflichtet haben, darunter Ita-
lien.9 Die letzte Gruppe erfasst hingegen die Rechtsordnungen der Länder, die 
den Trust weder „von Haus aus kennen“ noch das Haager Trust-Übereinkom-
men unterzeichnet haben, sodass sich die Behandlung des Trusts weiterhin nach 
dem nationalen (Kollisions-)Recht richtet. Ein Beispiel für diese Gruppe stellt 
Deutschland dar.

Eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Trust“ findet in allen genannten 
Rechtsordnungen statt, wobei sich die Problemschwerpunkte aufgrund der di-
vergierenden rechtlichen Regelungen unterschiedlich verteilen.

Trotz der fehlenden Unterzeichnung und Ratifizierung des HTrÜ beobachten 
wir auch im deutschen Recht, insbesondere in der deutschen Rechtsprechung, 
eine lebhafte Auseinandersetzung mit dem Thema Trust. Insbesondere Fragen, 
das Erb- und Familienrecht betreffend, sowie die Bestimmung des anwendba-
ren Rechts bei Rechtsfragen aus den genannten Rechtsgebieten, die steuerrecht-
liche Behandlung des Trusts und die Zulässigkeit von Gerichtsstandsverein-
barungen in Trusturkunden sind schwerpunktmäßig Gegenstand gerichtlicher 
Auseinandersetzungen.

7 Siehe hierzu vertiefend § 14.
8 Weitere Länder mit common law-Tradition sind insbesondere die USA, Kanada, Aus-

tralien und Neuseeland; Schottland hingegen zählt zu den Mischsystemen, den sog. „mixed 
jurisdictions“, in denen sowohl Elemente des common- als auch des civil law vorhanden sind.

9 Das HTrÜ haben des Weiteren ratifiziert bzw. ihm sind beigetreten: die Niederlande, 
Luxemburg, Australien, Frankreich, Kanada, die Schweiz, Zypern, Großbritannien, die USA, 
Liechtenstein und San Marino.
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In Italien hat die Ratifizierung des Haager Trust-Übereinkommens eine be-
sondere Entwicklung ins Rollen gebracht. Neben der sich aus der Konventi-
on ergebenden Pflicht zur Anerkennung von Trusts mit Auslandsbezug (trusts 
stranieri) entstand, ausgehend von Literatur und Praxis, die Bestrebung, auch 
solche Trusts anzuerkennen, die keinerlei Bezug zu einer Rechtsordnung außer-
halb der italienischen aufweisen, sog. „domestic trusts“ oder „trusts interni“. Es 
wurde angeführt, die italienische Rechtsordnung biete nicht ausreichend Mit-
tel zur Verfolgung und Verwirklichung schutzwürdiger Ziele. Der Trust sollte 
daher neben den traditionellen italienischen Rechtsinstituten als Gestaltungs-
mittel zur Verfügung gestellt werden. Dabei beschritt Italien einen besonderen 
Weg. Anders als in anderen Rechtsordnungen, wie z. B. Frankreich und Liech-
tenstein, erfolgte zur Anerkennung des trust interno nicht der Erlass einer natio-
nalen Trustregelung. Vielmehr wurde es auf Grundlage des Haager Trust-Über-
einkommens als rechtmäßig angesehen, dass der rein nationale Sachverhalt des 
trust interno durch Rechtswahl einer fremden Trustrechtsordung unterstellt und 
so einer materiellen Regelung zugeführt wird. Der trust interno wird dadurch 
in weiten Teilen durch eine fremde Trustrechtsordnung geregelt, was zu einer 
Verschmelzung zweier Rechtsordnungen führt: der italienischen und der aus-
ländischen (Trust-)Rechtsordnung.

Der durch Italien beschrittene Weg kann insofern als bedeutend angesehen 
werden, als er die gegen die Vereinbarkeit des Trusts mit der civil law-Rechts-
ordnung vorgebrachten Argumente in Frage stellt: Handelt es sich beim Trust 
tatsächlich um ein Rechtsinstitut, welches nur in common law-Rechtsordnun-
gen die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen vorfindet? Ist maßgebliches 
Kriterium für das Funktionieren eines Trusts tatsächlich die in England beste-
hende Teilung zwischen law und equity und die auf ihr beruhende Spaltung von 
legal title und equitable title? Oder kann ein „echter Trust“ auch in civil law- 
Rechtsordnungen existieren, denen eine Spaltung der Rechtsquellen fremd ist, 
weil das wahre Fundament nicht der eben genannte Dualismus ist, sondern in 
anderen Merkmalen liegt?

B. Gang und Ziel der Untersuchung

Im Verlauf der Arbeit sollen die eben aufgeworfenen Fragen Schritt für Schritt 
beantwortet werden. Zur Förderung des Verständnisses der Unterschiede zwi-
schen dem englischen und dem italienischen bzw. deutschen Recht werden je-
doch zunächst anhand einer kurzen Einführung die Eckpunkte der Entwick-
lungsgeschichte dieser Rechtsordnungen dargestellt.

Da der Ursprung des Trusts im englischen Recht gesehen wird und dieses 
als das vollständigste Trustrecht gewertet wird, sollen anhand des englischen 
Rechts sodann die Geschichte des Trusts sowie die Grundlagen des Trustrechts, 
wie sie in England heute gelten, dargestellt werden. Hierbei kann aufgrund des 
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Umfangs der Materie lediglich auf Grundzüge des Trustrechts eingegangen 
werden.

In einem nächsten Schritt soll die Rechtslage in Deutschland erörtert wer-
den. Diese gestaltet sich aufgrund des Umstandes, dass Deutschland das Haager 
Trust-Übereinkommen nicht ratifiziert hat, weiterhin schwierig.

Zentrale Bedeutung wird jedoch der Untersuchung der Rechtslage in Italien 
zukommen.

Nach einer kurzen Darstellung der Rechtslage vor Ratifizierung des Haager 
Trust-Übereinkommens wird der Anwendungsbereich der Konvention erläu-
tert, ebenso welche Auswirkung die „Anerkennung“ des Trusts hat.

Grundlegende Frage wird sodann die nach der Reichweite der Anerkennung 
des Trusts sein. Zwar hat Italien als eines der ersten Länder die Konvention 
bereits in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ratifiziert; eine ge-
setzliche Regelung ist trotz mehrfacher Anläufe jedoch nicht ergangen. Auf-
grund dieser rechtlich ungewissen Lage besteht Streit über den Umfang der 
aus der Konvention folgenden Reichweite der Anerkennungspflicht und An-
erkennungsmöglichkeit. Strittig ist, ob neben „ausländischen Trusts“ auch ita-
lienische „domestic trusts“, genannt „trusts interni“, anzuerkennen sind bzw. 
anerkannt werden können.

Unter „ausländischen Trusts“ werden solche verstanden, deren wesentliche 
Merkmale einen engeren Bezug zum italienischen Ausland aufweisen. Bezüg-
lich dieser Trusts besteht Einigkeit, dass sie in der italienischen Rechtsordnung 
ohne weiteres anzuerkennen sind.

Der Streit dreht sich schwerpunktmäßig um den trust interno. Beim trust 
interno handelt es sich um einen in Italien errichteten Trust, welcher, abge-
sehen von der Rechtswahl einer ausländischen Trustrechtsordnung, ausschließ-
lich Berührungspunkte zum italienischen Recht aufweist, mithin die Beteiligten 
des Trusts in Italien lebende italienische Staatsbürger sind und das erfasste Ver-
mögen in Italien belegen ist. In der Praxis handelt es sich meist um Fälle, in 
denen italienische Staatsbürger über in Italien belegenes Vermögen einen Trust 
nach angelsächsischem Vorbild errichten wollen. Gegner sehen durch eine sol-
che Gestaltung grundlegende Prinzipien des italienischen Rechts verletzt und 
lehnen die Möglichkeit der Errichtung eines trust interno ab, wobei sie darauf 
hinweisen, dass dies keine Benachteiligung italienischer Staatsbürger darstelle, 
da traditionelle italienische Rechtsinstitute vorhanden seien, die gleiche oder 
vergleichbare Wirkungen entfalteten. Befürworter der Zulässigkeit des trust in-
terno hingegen weisen darauf hin, der Trust nehme einen eigenen Stellenwert 
im System der italienischen Rechtsinstitute ein, sodass seine Verwendungen 
bei rein italienischen Sachverhalten seine Berechtigung habe. Die durch die 
Gegner vorgebrachten vermeintlichen Widersprüche gegen tragende Grundsät-
ze des italienischen Rechts halten die Befürworter für verfehlt bzw. aufgrund 
der Weiterentwicklung der italienischen Rechtsordnung für überholt.
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Dieser Streit sowie die sich aus einer Anerkennung ergebenden Probleme 
sollen im Verlauf der Arbeit untersucht werden. Dabei soll zur Klärung der 
Frage der Zulässigkeit des trust interno zunächst darauf eingegangen werden, 
ob die in der italienischen Rechtsordnung vorgesehenen Rechtsinstitute in ihrer 
Funktion und hinsichtlich ihres Einsatzbereichs gleichwertig sind. Denn ein 
zentrales Argument der Gegner des trust interno liegt in der Behauptung, das 
italienische Rechtssystem sehe gleichwertige Rechtsinstitute vor; die Verwen-
dung des Trusts erfolge regelmäßig in der Absicht, italienisches Recht rechts-
missbräuchlich zu umgehen, um Dritten und dem Staat zu schaden.

Sodann soll auf die Argumente der Gegner sowie der Befürworter der Ver-
einbarkeit des trust interno eingegangen werden.

Im Anschluss soll durch Untersuchung der Frage, ob der Trust in die italie-
nischen Liegenschaftspublizitätsregister eingetragen werden kann, ein weiteres 
zentrales Problem im Zusammenhang mit der Anerkennung des Trusts unter-
sucht werden. Nach wie vor besteht eine Reihe von Problemen im Publizitäts-
recht, die insofern von zentraler Bedeutung sind, als der Trust ohne Eintragung 
seine Funktionen nicht erfüllen kann.

Abschließend sollen Hinweise zur Bestimmung und Regelungsreichweite 
des Truststatuts sowie Hinweise auf intern zwingende Normen des italienischen 
Rechts gegeben werden.

Im Rahmen einer abschließenden Betrachtung werden sodann die Unter-
schiede zwischen dem Trust, wie er im anglo-amerikanischen Rechtsraum ver-
standen wird, einerseits und dem Trust, wie er sich durch die Eingliederung in 
die italienische Rechtsordnung konzeptionell darstellt, andererseits noch ein-
mal zusammenfassend dargelegt.

Im Laufe der eben genannten Schritte wird erläutert werden, wie unter-
schiedlich mit dem Rechtsinstitut des Trusts in Europa umgegangen wird, wel-
che Probleme sich ergeben und wie sie gelöst werden. Ziel der Untersuchung ist 
es, am Beispiel Italiens darzustellen, dass auch bei traditionell der Kategorie des 
civil law angehörenden Rechtsordnungen eine Integration des Rechtsinstituts 
Trust möglich ist.

§ 2 Darlegung der wesentlichen Unterschiede  
der untersuchten Rechtssysteme

Um die Ursachen der grundlegenden Unterschiede zwischen den untersuchten 
Rechtssystemen besser nachvollziehen zu können, soll im Folgenden kurz auf 
die historische Entwicklung der Rechtssysteme eingegangen werden. Ergebnis 
der Entwicklung war die Entstehung zweier typenmäßig verschiedener Rechts-
systeme in Europa: das eine geprägt durch Gesetzesrecht, das andere hingegen 
geprägt durch Richterrecht. Zu den Ländern mit Gesetzesrecht gehört Kon-
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tinentaleuropa.10 Gerichtsgebrauch und Richterrecht bestimmen dagegen bis 
heute das angelsächsische Recht.11

A. Das italienische und das deutsche Rechtssystem

Die Wurzeln des heutigen deutschen und des italienischen Rechtssystems lie-
gen im römischen Recht.12 Der römisch-germanische bzw. kontinentaleuropäi-
sche Rechtskreis zeichnet sich durch den prägenden Einfluss des rezipierten 
römischen Rechts aus.13

Im Auftrag des oströmischen Kaisers Justinian waren in den Jahren 528–
534 ältere Kaisererlasse, Lehrbücher und Schriften römischer Juristen in einer 
Sammlung zusammengefasst worden.14 Nachdem dieses Gesetzeswerk über 
die Jahrhunderte zunächst in Vergessenheit geraten war, wurde es Mitte des 
11. Jahrhunderts wiederentdeckt. Seit dem 12. und 13. Jahrhundert wurde es 
allgemein als corpus iuris civilis bezeichnet.15 Die Wiederentdeckung des cor-
pus iuris civilis machte den Weg für die Entstehung der modernen Jurispru-
denz frei. Mit ihm begann die Rezeption des römischen Rechts und so die Ver-
einheitlichung der bis dahin in Gewohnheits- und Partikularrecht zergliederten 
Rechtslandschaft.16 Es kam zur Verbreitung des ius commune.17 Die kontinen-
taleuropäischen Länder übernahmen, im Gegensatz zu England, nach und nach 
den justinianischen corpus iuris civilis als geltendes Gesetzbuch, sodass auf 
dem Kontinent seit dem Mittelalter eine gewisse Gleichförmigkeit des Privat-
rechts als Folge der Rezeption des römischen Rechts herrschte.18 Das sich zwi-
schen dem 13. und 16. Jahrhundert von Oberitalien nach Europa verbreitende 
Recht trat daher oft an die Stelle der überkommenen germanischen Stammes-
rechte.19

Mit dem Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung trat zwischenzeitlich 
das Natur- und Vernunftrecht in den Vordergrund.20 Die Entstehung der heute 
vorhandenen umfassenden Gesetzbücher ist auf die europäische Aufklärung des 

10 Schlosser, Neuere Europäische Rechtsgeschichte, Privat- und Strafrecht vom Mittelalter 
bis zur Moderne, S. 344.

11 Schlosser, S. 344.
12 Fisher, The German Legal System and Legal Language, S. 1.
13 Robbers, Einführung in das deutsche Recht, S. 19.
14 Coing, Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissenschaft, S. 150, 151; 

Schlosser, S. 1.
15 Coing, Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissenschaft, S. 150, 151; 

Schlosser, S. 1.
16 Schlosser, S. 6.
17 Peter, Römisches Recht und englisches Recht, S. 62.
18 Peter, S. 62.
19 Robbers, S. 19.
20 Siehe hierzu vertiefend Schlosser, S. 144.
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17. und 18. Jahrhunderts, die daraus erwachsende Kodifikationsidee sowie auf 
das politische Einigungsstreben des 19. Jahrhunderts zurückzuführen.21

Insbesondere Italien stand unter dem beherrschenden Einfluss der Französi-
schen Revolution. Von 1797 bis 1814 befanden sich große Gebiete Italiens unter 
französischer Herrschaft. Rund ein Drittel der italienischen Halbinsel stand im 
politischen Einflussbereich Frankreichs, sodass weite Teile des italienischen 
Territoriums mit dem naturrechtlichen Kodifikationsgedanken der Aufklärung 
in Kontakt kamen.22 In den meisten Territorien des napoleonischen Italiens trat 
1806 für das Privatrecht der französische Code civil von 1804 auf der Basis 
einer 1805 angefertigten italienischen Übersetzung in Kraft.23 Neben dem Code 
civil wurde der Code de commerce von 1807 eingeführt.24

Mit Ende der politischen Ära Napoleons und dem Wiener Kongress 1814 
verlor der Kodifikationsgedanke seine ursprüngliche gesellschafts- und rechts-
politische Überzeugungs- und Reformkraft.25 In vielen Gebieten Italiens wur-
den die napoleonischen Gesetze außer Kraft gesetzt, sodass das ursprüngliche 
kanonisch-römische Recht wieder Geltung erlangte.26 Bald war jedoch klar, 
dass dieses nicht mehr den Bedürfnissen der Zeit entsprach und eine Kodifi-
kation erforderlich war.27 Diese in den einzelnen italienischen Staaten jeweils 
erlassenen Regelungen orientierten sich häufig wieder an den fortschrittlichen, 
französischen Gesetzbüchern.28 1865 trat sodann die erste für ganz Italien gel-
tende Kodifikation des Privat- und Strafrechts in Kraft.29

In Deutschland erfolgte Anfang des 19. Jahrhunderts eine Rückbesinnung 
auf das römische Recht.30 Es etablierte sich die sog. Pandektenwissenschaft.31 
Sie schloss an den romanistischen Zweig der historischen Rechtsschule an, wel-
che zu Anfang des 19. Jahrhunderts vor allem von Friedrich Carl von Savigny in 
Abkehr vom Naturrecht begründet worden war.32 Mit Hilfe der Pandektenwis-
senschaft erfolgte eine Neubefassung mit den römischen Rechtsquellen.33 Sie 
bereitete das in Deutschland als Gewohnheitsrecht rezipierte römische Recht 
der Pandekten (lat. Digesten), das vornehmlich Fallrecht war, in der Weise 
auf, dass es abstrakte Rechtssätze und Rechtsbegriffe extrahierte und sie sys-

21 Coing, Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissenschaft, S. 162; 
Robbers, S. 19; Schlosser, S. 245.

22 Schlosser, S. 354.
23 Schlosser, S. 354.
24 Kindler, Einführung in das italienische Recht, § 8 Rn. 1.
25 Schlosser, S. 255.
26 Kindler, Einführung in das italienische Recht, § 8 Rn. 1.
27 Kindler, Einführung in das italienische Recht, § 8 Rn. 1.
28 Kindler, Einführung in das italienische Recht, § 8 Rn. 1.
29 Schlosser, S. 255.
30 Siehe hierzu vertiefend Schlosser, S. 247.
31 Coing, Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissenschaft, S. 164.
32 Siehe hierzu vertiefend Schlosser, S. 247.
33 Gmür/Roth, Grundriss der deutschen Rechtsgeschichte, S. 170.
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tematisch darstellte.34 Die letzten Auswirkungen der Rezeption des römischen 
Rechts äußerten sich in Deutschland in der eben geschilderten Entwicklung, die 
letztendlich zur Kodifikation des BGB führten.35

Als Folge dieser Kodifikationskultur wenden deutsche und italienische Ge-
richte, anders als englische, zur Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten die vor-
handenen Gesetzestexte fallbezogen an.36 Dieser Rechtskreis wird in Abgren-
zung zum sog. „common law“-System als „civil law“-System bezeichnet.

B. Das englische Rechtssystem

Das englische Rechtssystem gehört zu denen des common law-Rechtskreises. 
Wende- bzw. Anfangspunkt der englischen Rechtsgeschichte war die norman-
nische Eroberung durch Wilhelm I von England (William the Conqueror), der 
1066 die Kontrolle über das gesamte Königreich übernahm.37 Neben einer 
straff organisierten Lehnshierarchie38 entwickelte er eine zentrale Königsge-
richtsbarkeit, die Curia Regis, mit Sitz in Westminster, London. Dies stellte den 
Anfangspunkt eines jahrhundertelangen Weges zur Rechtsvereinheitlichung in 
England dar.

Im 13. Jahrhundert erfolgte ein Ausbau der Curia Regis zu den drei traditio-
nellen common law-Gerichten: Court of Exchequer, der sich mit Steuerfragen 
beschäftigte, Court of Common Pleas, in dessen Zuständigkeit privatrechtliche 
Streitigkeiten aller Art fielen, sowie Court of King’s/Queen’s Bench, der aus-
schließlich Rechtsfragen politischer Bedeutung behandelte.39

Bis etwa Mitte des 12. Jahrhunderts galt im Gebiet des heutigen Englands 
jedoch kein vollkommen einheitliches Recht. Es gab eine große Anzahl von 
örtlichen Gerichten, die weit über das Land verstreut waren.40 Das Richterrecht 
bestand zunächst neben der Rechtsprechung der lokalen Hundertschafts- und 
Grafschaftsgerichte, sog. „Hundred Courts“ und county courts, die Streitfäl-
le nach den vielen örtlich verschiedenen Rechtsgewohnheiten entschieden.41 
Durch Gerichtsreformen von Heinrich II Mitte des 12. Jahrhundert trat dann 
ein Zurückdrängen der county courts zugunsten der königlichen Gerichte ein.42 
Richter zogen im Auftrag des Königs durchs Land und sprachen Recht, beurteil-

34 Schlosser, S. 260.
35 Siehe hierzu vertiefend Schlosser, S. 279 ff.
36 von Bernstorff, Einführung in das englische Recht, S. 2; Peter, S. 77.
37 Hudson, Equity and Trust, S. 16.
38 Schlosser, S. 379.
39 Köbler, Rechtsenglisch, S. XI.
40 Wolff, Trust, Fiducia und fiduziarische Treuhand, Historisch-rechtsvergleichende Unter-

suchung mit einer Darstellung des Trusts in Schottland sowie des römisch und österreichischen 
Fideikomiss, S. 24.

41 Schlosser, S. 379 f.
42 Wolff, Trust, Fiducia und fiduziarische Treuhand, S. 24.
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ten die ihnen zugewiesenen Streitfälle jedoch nicht nach den verschiedenartigen 
Stadt-, Dorf- und Ortsrechten, sondern nach einheitlichen Regeln.43 Diese setz-
ten sich dann allmählich gegen die bis dahin geltenden unterschiedlichen Re-
geln des Gewohnheitsrechts durch.44 So konnten die königlichen Gerichte ihre 
Zuständigkeit zulasten der county courts allmählich ausweiten und bis Ende des 
Mittelalters die Gerichtsbarkeit alleine ausüben. Seitdem sprach man vom sog. 
„common law“, dem „gemeinsamen oder gemeinen Recht“, was jedoch nicht 
mit dem ius commune des römischen Rechts verwechselt werden darf.

Während fast alle Länder in Mittel- und Westeuropa zwischen dem 12. und 
dem 16. Jahrhundert den corpus iuris civilis als geltendes Gesetzbuch übernah-
men, war England an der sog. „Rezeption des römischen Rechts“ unbeteiligt.45 
Wegen des bereits ausgebildeten Rechtssystems bestand in England keine Not-
wendigkeit, römisch-kanonische Regeln zu übernehmen. Im Übrigen scheiter-
ten Versuche, neben dem common law das römisch-kanonische Recht einzufüh-
ren und in Kraft zu setzen, am entschiedenen Widerstand der Politik.46

Auf dem Ausbleiben der Rezeption des römischen Rechts und der Ableh-
nung der Kodifikation des Rechts beruht die Eigenart des common law und 
damit der tiefgreifende Unterschied zwischen den vom römischen Recht und 
einer gemeinsamen wissenschaftlichen Tradition geprägten Rechtsordnung des 
Kontinents einerseits und der in der Abgeschiedenheit der Insel gewachsenen 
englischen Rechtsordnung andererseits.47 Das common law basiert weitestge-
hend auf Richterrecht, dem sog. „case law“,48 wohingegen zusammenfassende 
Gesetzbücher weitestgehend fehlen.49 Es gründet folglich größtenteils nicht auf 
kodifiziertem Recht, sondern baut auf oft jahrhundertealtem Fallrecht der obe-
ren Gerichtsinstanzen auf.50 Das case law besteht somit aus einem Präjudizien-
system von Gerichtsentscheidungen. Es beruht auf dem Grundsatz, dass sich 
Gerichte bei ihrer Urteilsfindung an früheren Entscheidungen zu ähnlichen Fäl-
len zu orientieren haben.51

Daneben steht eine Reihe von Einzelgesetzen, das sog. „statutory law“.52 
Das geschriebene Recht, die sog. „Statutes“, stellt im Grunde nur eine Rechts-
quelle zweiten Ranges dar, das Unklarheiten klären und Lücken des case law 
schließen soll.53

43 Schlosser, S. 380.
44 Henrich/Huber, Einführung in das englische Privatrecht, S. 12; Köbler, S. X.
45 Peter, S. 60.
46 Schlosser, S. 382.
47 Peter, S. 61.
48 von Bernstorff, Einführung in das englische Recht, S. 9.
49 Peter, S. 57.
50 von Bernstorff, Einführung in das englische Recht, S. 1.
51 Wolff, Trust, Fiducia und fiduziarische Treuhand, S. 9.
52 von Bernstorff, Einführung in das englische Recht, S. 10.
53 von Bernstorff, Einführung in das englische Recht, S. 10.
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Heute versteht man den Begriff des „common law“ weit und erfasst damit 
das gesamte englische Recht.54 Im engeren Sinne steht der Begriff „common 
law“ jedoch nur für einen Teil der englischen Rechtsordnung. Dem common law 
steht die sog. „equity“ gegenüber.55

Abschließend kann festgehalten werden, dass das englische Recht seit dem 
Mittelalter seine Eigenart und sein Eigenleben bewahrt hat. Dadurch entwickel-
te es seine eigenen Begriffe, Rechtsfiguren und Denkweisen. Folglich besitzt 
das englische Recht noch heute Begriffe, Einrichtungen und Regeln, die für 
deutsche, französische oder italienische Juristen nur schwer nachvollziehbar 
sind und oft kaum in die jeweilige Rechtsordnungen eingeordnet werden kön-
nen.56 Zentrales Beispiel für ein solches Rechtsinstitut ist der in dieser Arbeit 
untersuchte Trust.

54 Peter, S. 73; Köbler, S. X.
55 von Bernstorff, Einführung in das englische Recht, S. 6; für eine nähere Erläuterung 

dieser Unterscheidung sowie zur Entwicklung des common law und equity siehe unten.
56 Peter, S. 62.





1. Kapitel

Der Trust im englischen Recht

Um ein Grundverständnis für den Trust und seine Geschichte zu schaffen, sei 
ein kurzer Einblick in seine Entwicklungsgeschichte und seine heutigen recht-
lichen Grundlagen gewährt.

§ 3 Die Entwicklung von equity und Trust

Die Entstehung der Rechtsfigur des Trusts geht auf eine jahrhundertelange Ent-
wicklung in der englischen Rechtsprechung zurück.1 Die Funktionsweise und 
Struktur des Trusts kann daher nur unter Einbeziehung der Entstehung der equi-
ty und den ersten Erscheinungsformen des Trusts sachgemäß erklärt werden.2

A. „Common law“ und „equity“

Ausgangspunkt der Entwicklung der equity waren Schwächen des common 
law, die immer häufiger zu ungerechten Urteilen führten.3 So war die Klage 
als Mittel zur gerichtlichen Geltendmachung von Privatrechten dem englischen 
Rechtssystem des 13. Jahrhunderts unbekannt.4 Stattdessen herrschte das Ak-
tionensystem der sog. „writs“. Die zunächst nur für den Einzelfall gedachten 
und abgefassten writs erstarrten aufgrund wachsender Anträge bald zu vorfor-
mulierten Blanketten, die auf die Durchsetzung bestimmter Rechte gerichtet 
waren.5 Dies führte im Laufe der Zeit zu einigen Schwächen des Aktionensys-
tems. Zunehmende Anträge führten zwar zunächst zu einer wachsenden Zahl 
von vorformulierten writs. Der Neuerlass von writs wurde jedoch durch die 
Provision of Oxford im Jahre 1258 verboten.6

Die bereits vorhandenen writs waren jedoch nicht erschöpfend, sodass bei 
Fehlen eines geeigneten Klageantrags die Verfolgung eines Rechts nicht mög-

1 Wolff, Trust, Fiducia und fiduziarische Treuhand, S. 9.
2 Wolff, Trust, Fiducia und fiduziarische Treuhand, S. 9.
3 Haeussler, Einführung in den angelsächsischen Trust, in: Richter/Wachter, Hdb. des in-

ternationalen Stiftungsrechts, S. 232.
4 Henrich/Huber, S. 13.
5 Wolff, Trust, Fiducia und fiduziarische Treuhand, S. 26.
6 Wolff, Trust, Fiducia und fiduziarische Treuhand, S. 26.


